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Kreisschreiben ÖREB-Kataster Nr. 2015 / 03  
Weisung «ÖREB-Kataster – Administrative Abläufe bei der Einführung»  
vom 1. November 2015 (Stand am 20. Oktober 2015) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 21. September 2015 haben Sie die Strategie des Katasters der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) für die Jahre 2016‒2019 sowie den Mass-
nahmenplan zur Strategie 2016‒2019 erhalten. Damit ist der Rahmen für die breite Einführung des 
ÖREB-Katasters bis Ende 2019 gegeben. 
 
Um die Oberaufsicht über die Einführung des ÖREB-Katasters und die damit verbundenen Bundes-
abgeltungen für alle Beteiligten transparent und einheitlich in der ganzen Schweiz zu regeln, hat die 
Eidgenössische Vermessungsdirektion in Zusammenarbeit mit den Pilotkantonen die vorliegende 
Weisung erarbeitet. 
 
Die Weisung «ÖREB-Kataster – Administrative Abläufe bei der Einführung» vom 20. Oktober 
2015 (inklusive Prüfprotokoll Phasenbericht Konzept) tritt per 1. November 2015 in Kraft. 
 
Mit der Weisung werden die schweizweit gültigen Anweisungen sowie die zu beachtenden Vorgaben 
bei der Einführung generell und im speziellen beim Abschluss der Projektphase Konzept festgelegt. 
Diese müssen von den Fachstellen der Kantone, die in der Einführung des ÖREB-Katasters mitwir-
ken, angewendet werden. 
 
Die Weisung liegt in Deutsch und Französisch vor und kann im Handbuch des ÖREB-Katasters abge-
rufen werden: www.cadastre.ch/oereb  Rechtliches & Publikationen  Vorschriften. Die italienische 
Version folgt demnächst. 
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Wir bitten Sie, die in Ihrem Kanton betroffenen Stellen über das Inkrafttreten der Weisung «ÖREB-
Kataster – Administrative Abläufe bei der Einführung» (inklusive Prüfprotokoll Phasenbericht Konzept) 
zu informieren. Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Eidgenössische Vermessungsdirektion  Eidgenössische Vermessungsdirektion 

ÖREB-Kataster und Koordination 
   

Marc Nicodet 
Leiter 

 Christoph Käser 
Leiter 

 


